
Bebauungsplan „Westlich der äußeren Kirchgasse“ 
T e x t l i c h e  F e s t s e t z u n g e n   Gemeinde Haßloch 

T e x t l i c h e  F e s t s e t z u n g e n  gemäß § 9 Abs. 1 BBauG 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 1.1 Das Baugebiet ist ein „Allgemeines Wohngebiet“ gemäß § 4 BauNVO. Die 

nach Abs. 3 a.a.O. ausnahmsweise zulässigen Anlagen sind, ausschließlich 
Tankstellen, allgemein zugelassen. 

 1.2 Für das Maß der überbaubaren Flächen sind die Werte des § 17 BauNVO vom 
26.11.1968 als Höchstwerte im Rahmen der überbaubaren Flächen und der 
LBO verbindlich. 

2. Garagen, Nebengebäude und Nebenanlagen 
 2.1 Garagen und Nebengebäude sind mindestens 5,00 m hinter die 

Straßenbegrenzungslinie zurückzustellen. 
 2.2 Nebenanlagen in Form von Gebäuden gemäß § 14 BauNVO sind nur 

ausnahmsweise zulässig. 

3. Dächer 
 3.1 Dachformen und Dachneigung: 
  Wohngebäude, Nebengebäude und Garagen    Flach-, Sattel- oder   

                   Walmdächer mit 0– 30° 
                   Dachneigung 

 3.2 Dachaufbauten: 
Dachaufbauten (Gauben) sind nicht zulässig. 

 3.3 Dacheindeckung:  
Bei der Dacheindeckung dürfen keine hellen Farben verwendet werden. 

4. Kniestöcke 
 Kniestöcke sind nur bei 1-geschossigen Wohngebäuden bis zu 1,00 m Höhe, 

gemessen zwischen OK Geschossdecke und UK Fußpfette zulässig. 

5. Sockelhöhe 
 Die Sockelhöhe (Oberkante Erdgeschoß-Fußboden), gemessen ab OK Gehweg, 

darf 1,00 m nicht überschreiten. 

6. Stellflächen 
 Auf den privaten Grundstücken ist je Wohnung ein Stellplatz für PKW, nach 

Möglichkeit vor der Garage anzuordnen. 

7. Einfriedungen 
 Die Höhe der straßenseitigen Einfriedung darf das Maß von 1,10 m nicht 

überschreiten. Die Verwendung von Maschendraht ist nicht zulässig. 
 
 
  Haßloch, den 8. November 1974 

Gemeindeverwaltung 

 (Siegel) gez. Flockert 

  Bürgermeister 
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B e g r ü n d u n g :  
Der mit RE vom 12.05.1960 genehmigte Bebauungsplan soll auf Antrag mehrerer 
Grundstückseigentümer in der Weise geändert werden, dass: 
1. Bei dem Grundstück Pl. Nr. 2373 die Vorgartentiefe an der Straße „Im Wachtelschlag“ von 

5,00 m auf 3,00 m verringert wird; 
2. Bei den Grundstücken Pl. Nr. 2355/4, 2355/5 und 2355/6 die Vorgartentiefe an der Straße 

„Im Wachtelschlag“ von 4,00 auf 8,00 m vergrößert wird; 
3. Bei dem Grundstück Pl. Nr. 2320/9 die Vorgartentiefe am seitlichen Wirtschaftsweg von 

4,00 m auf 3,00 m verringert wird; 
4. Auf dem nicht zur Bebauung vorgesehenen Grundstück Pl. Nr. 2304/7 am Sägmühlweg 

ein 2-geschossiges Wohngebäude errichtet werden kann; 
5. Auf dem nicht zur Bebauung vorgesehenen Grundstück Pl. Nr. 2304/6 ein 

Kleinkinderspielplatz ausgewiesen wird; 
6. Durch die Änderung der textlichen Festsetzungen die äußere Gestaltung der baulichen 

Anlagen festgesetzt wird. 
 


